
 
 

Gebührensatzung vom 12. Dezember 2022 
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lever-

kusen vom 03.11.2022 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) und der §§ 1, 2 und 
9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LKrWG NRW) vom 
21.06.1988 (GV. NW. S.250/SGV. NRW. 74), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.02.2022 
(GV.NRW. S. 136) sowie der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord- 
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 687), hat der Rat der Stadt 
Leverkusen in seiner Sitzung am 12.12.2022 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung "Abfallentsorgung" nach Maßgabe 
der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Leverkusen 
(Abfallentsorgungssatzung – AES) in der jeweils geltenden Fassung erhebt die 
Stadt Leverkusen Gebühren im Sinne des § 6 KAG NRW. 

 
(2) Die Gebühren ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen und den 

dieser Satzung als Bestandteil beigefügten Anlagen. 
 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des angeschlossenen Grundstücks und die 

ihm nach § 25 der AES-Gleichgestellten. Übt ein anderer als der Eigentümer die 
tatsächliche Herrschaft über das Grundstück in einer Weise aus, dass er den 
Eigentümer rechtlich oder tatsächlich von der Einwirkung auf das Grundstück 
ausschließen kann, ist dieser Gebührenpflichtiger (wirtschaftliches Eigentum i. S. 
von § 39 Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 12 Abs. 1 Nr. 2 b KAG NRW). 

 
(2) Mehrere Eigentümer oder Benutzer haften als Gesamtschuldner. 

 
(3) Wechselt der Gebührenpflichtige, so sind sowohl der bisherige als auch der neue 

Gebührenpflichtige verpflichtet, den Fachbereich Finanzen der Stadt 
unverzüglich zu benachrichtigen. Ein Wechsel in der Gebührenpflicht wird zum 
ersten Tag des auf den Eigentumswechsel folgenden Kalendermonats wirksam. 

 
(4) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen. 

 
(5) Im Falle einer Entsorgungsgemeinschaft nach § 16 AES ist jeder der an der 

Entsorgungsgemeinschaft beteiligten Grundstückseigentümer bezogen auf die 
Leistungsgebühr gesamtschuldnerisch gebührenpflichtig (§ 44 AO i. V. m. § 12 
Abs. 



 
 

1 Nr. 2 b KAG NRW). Die Grundgebühr wird für jedes Grundstück einzeln 
festgesetzt. 

 
(6) Abfallgebühren sind als grundstücksbezogene Benutzungsgebühren gemäß § 6 

Absatz 5 KAG NRW öffentliche Lasten im Sinne der §§ 10 Absatz 1 Nr. 3 und 
156 Absatz 1 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung (ZVG), die auf dem Grundstück ruhen. 

 
(7) Für die Inanspruchnahme des Wertstoffzentrums, der Schadstoffannahmestelle 

(§ 22 Buchstabe c) AES), des Schadstoffmobils sowie der Sperrmüllentsorgung, 
ist gebührenpflichtig, wer die Abfallstoffe anliefert und in wessen Auftrag sie 
angeliefert werden, sofern diese nicht Bestandteil der Gebühr gem. § 5 Abs. 1 
dieser Satzung ist. Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch. 

 
(8) In anderen Entsorgungsfällen außerhalb des regelmäßigen Einsammelns und 

Transports von im Stadtgebiet Leverkusen angefallener und überlassener 
Abfälle, ist der Abfallbesitzer oder derjenige der sich der Abfälle entledigen will, 
gebührenpflichtig. 

 
(9) Für die Nutzung des Restmüllsacks ist derjenige gebührenpflichtig, der diesen 

erwirbt. 
 
 

§ 3 
Grundstück 

 
(1) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung wird jedes eigenständig nummerierte 

Gebäude sowie jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet – unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch – definiert. 

 
(2) Fällt das Eigentum an Grund und Boden und darauf befindlichen Gebäuden oder 

Gebäudeteilen auseinander, so sind Grundstücke i. S. d. Satzung auch Gebäude 
oder Gebäudeteile auf fremden Grund und Boden i. S. d. § 70 Abs. 3 
Bewertungsgesetz. 

 
(3) Bei mehreren Gebäuden auf einem Grundstück bildet jedes Gebäude, das zu 

Wohnzwecken und/oder (selbständig) gewerblich und/oder anderweitig 
(Schulen, Kirchen etc.) nutzbar ist, eine selbständige wirtschaftliche Einheit. 
Unterschiedliche Gebäude sind auch dann vorhanden, wenn die Gebäude zwar 
aneinandergebaut sind, aber jedes Gebäude über ein eigenes 
Erschließungssystem (eigener Hauszugang/eigenes Treppenhaus) verfügt und 
die einzelnen Gebäudeteile in sich abgeschlossen sind. 

 
(4) Zu den Grundstücken zählen auch Kleingartenanlagen und ortsfeste Schiffe. 

 
(5) Bei Wohnungseigentumsanlagen ist unter Grundstück das im Grundbuch als 

solches eingetragene Grundstück, auf dem sich die Wohnungseigentumsanlage 
befindet, zu verstehen. 



 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, der dem Monat folgt, in 

dem das Grundstück an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen worden 
ist. Soweit der Anschluss an die öffentliche Abfallentsorgung nicht für ein volles 
Kalenderjahr besteht, werden die Gebühren anteilig erhoben. Der 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Anschluss 

wegfällt; der Gebührenpflichtige hat dies nachzuweisen. 
 

(3) Bei Selbstanlieferung – oder Anlieferung durch Beauftragte Dritte 
(Transportunternehmen) – gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 AES entsteht die 
Gebührenpflicht mit der Annahme der Abfälle. 

 
(4) Die Gebührenpflicht für die Entsorgung von Abfällen außerhalb des 

regelmäßigen Einsammelns und Transports im Stadtgebiet Leverkusen entsteht 
mit der Überlassung der Abfälle. 

 
(5) Die Gebührenpflicht für den Abfallsack entsteht mit deren Ausgabe. 

 
(6) Gebührenermäßigungen nach § 6 Abs. 6 dieser Satzung sind zu beantragen. Sie 

werden ab Beginn des auf den Antragseingang folgenden Monats gewährt. Die 
Gebührenermäßigung endet mit Ablauf des Monats, an dem die 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

 
 

§ 5 
Inhalt und Umfang der Gebühren 

 
(1) Für die regelmäßige Erfassung, Beförderung und Annahmen von Abfällen 

werden Gebühren erhoben, die aus Grund- und Leistungsgebühren bestehen. 
Über die Grundgebühr wird ein Teil der Vorhalteleistungen, die für jedes 
Grundstück im Sinne des § 3 dieser Satzung entstehen, abgegolten. Die 
Leistungsgebühr wird nach Größe und Anzahl der von der Stadt Leverkusen 
bereitgestellten Abfallbehälter sowie nach der Anzahl der regelmäßigen Abfuhr 
bemessen. Abweichend von Satz 3 wird die Leistungsgebühr im Falle einer 
Befreiung vom Transport des Restmülls bei Selbstanlieferung oder Anlieferung 
durch Beauftragte Dritte (Transportunternehmen) des Restmülls bei dem 
Müllheizkraftwerk (MHKW) nach der Masse der angelieferten Abfälle bemessen. 

 
(2) In allen anderen Fällen von andienungspflichtigen Abfällen entsprechend der 

AES der Stadt Leverkusen, die außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung 
nach Abs. 1 überlassen werden, werden Sondergebühren gemäß § 7erhoben. 



§ 6
Gebührenmaßstab und Gebührensatz der Grund- und Leistungsgebühren 

(1) Die Jahresgebühr setzt sich zusammen aus

a) der Grundgebühr je Grundstück
b) der Leistungsgebühr je Größe, Anzahl der Abfallbehälter und Häufigkeit

der Abfuhr
c) einer Leistungsgebühr für Mehrvolumen von Altpapier/Kartonage gem.

§ 12 Abs. 3 oder 4 AES je Liter Wertstoffvolumen

Für die Bemessung der Gebühren ist unerheblich, ob und in welchem Umfang 
die aufgestellten Abfallbehälter bei ihrer Leerung im Einzelfall gefüllt und wie 
viele Abfallbehälter im Einzelfall zu entleeren waren. Unberücksichtigt bleibt 
auch, ob und in welchem Umfang Sperrmüll, gefährliche Abfälle aus Haushalten 
sowie wiederverwertbare Abfälle zur Abfuhr gegeben oder andere in § 5 Satz 3 
dieser Satzung genannten Leistungen in Anspruch genommen wurden. 

(2) Die Jahresgrundgebühr beträgt je Grundstück im Sinne des § 3 dieser Satzung 
30,00 €.

(3) Für die Zurverfügungstellung eines in Anlage 1 zur Abfallsatzung genannten 
Behälters wird neben der Grundgebühr eine Jahresleistungsgebühr erhoben. Die 
Gebührensätze der Jahresleistungsgebühr ergeben sich aus Anlage 1 zur 
Abfallgebührensatzung.

(4) Für nachstehende Zusatzleerungen werden gesonderte Leistungsgebühren 
erhoben, deren Gebührensätze sich aus Anlage 1 ergeben:

a) für auf Antrag durchgeführte Zusatzleerungen von Restmüll und 
Altpapier/Kartonage, die über die regelmäßige Abfuhr gemäß § 19 AES 
hinausgehen,

b) für Zusatzleerungen gemäß der § 10 Abs. 7 AES, § 13 Abs. 3 AES und
§ 14 Abs. 4 AES.

(5) Im Falle einer Befreiung vom Transport des Restmülls bei Selbstanlieferung –
oder Anlieferung durch Beauftragte Dritte (Transportunternehmen) – des 
Restmülls an dem Müllheizkraftwerk (MHKW) wird neben der Jahresgrundgebühr 
gemäß Abs. 2 eine Leistungsgebühr erhoben, die je Jahr und kg 0,37214 € 
beträgt.

(6) Die Gebühr für den Erwerb und Nutzung eines Restmüllsack beträgt je 70 l Sack 
9,28 €.
Die Gebühr für die Entsorgung des Restmüllsacks wird mit dem Erwerb 
abgegolten.



(7) Werden auf einem Grundstück anfallende Bioabfälle gemäß § 8 Absatz 1 AES
durch Eigenkompostierung verwertet und keine Biotonne genutzt so wird die
Jahresgebühr auf schriftlichen Antrag ermäßigt. Diese Ermäßigung ist begrenzt
auf das Regelvolumen aller an der Eigenkompostierung teilnehmenden
Einwohner und Gewerbe/sonstigen Nutzern. Die Höhe der Ermäßigung ergibt
sich aus Anlage 1.

§ 7
Gebühren für die Inanspruchnahme besonderer Leistungen (Sondergebühren) 

Für die Fälle des § 5 Abs. 2 werden Sondergebühren gem. Anlage 2 erhoben, die 
Bestandteil dieser Satzung ist. 

§ 8
Änderung der Gebührenpflicht 

(1) Antragsbedingte Veränderungen der für das Grundstück bereitzustellenden oder
anderweitig auf dem Grundstück vorhandenen Restmüll- und/oder
Altpapier/Kartonage-Behälter, die zu einer Gebührenreduzierung führen, werden
ab Folgemonat auf den Antragseingang berücksichtigt, sofern die beantragte
Änderung den Erfordernissen der §§ 6, 10 und 11 AES nicht widerspricht.

(2) Veränderungen der für das Grundstück bereitgestellten oder anderweitig auf dem
Grundstück vorhandenen Restmüll- und/oder Altpapier/Kartonage Behälter, die
zu einer Gebührenerhöhung führen, werden ab Folgemonat der geänderten
Behälterbereitstellung bzw. der anderweitig auf dem Grundstück vorhandenen
Restmüll und/oder Papier/Kartonage-Behälter berücksichtigt.

(3) Bei Entsorgungsgemeinschaften (§ 16 AES) gelten die Regelungen der Absätze
1 und 2 entsprechend.

(4) Im Falle der Eigenkompostierung von Grünabfällen und ungekochten
pflanzlichen Nahrungsmittelabfällen (Vegetabilien) wird die
Abfallentsorgungsgebühr anteilig ab dem Ersten des Monats, der auf den
Antragseingang gem. § 4 Abs. 6 folgt, ermäßigt.

(5) Wird die Abfallbeseitigung infolge von Betriebsstörungen oder sonstigen von der
Stadt nicht zu vertretenden Gründen bis zu einem Monat eingeschränkt oder
unterbrochen, so besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung.

(6) Anträge auf Veränderungen des Behältervolumens (§ 11 Abs. 13 und § 12 Abs.
3 AES), des Abfuhrrhythmus (§ 19 Abs. 1 AES), auf Gebührenermäßigung wegen
Eigenkompostierung (§ 6 Abs. 6) oder aufgrund von Betriebsstörungen nach Abs.
5 sind schriftlich und unterschrieben an die Stadt Leverkusen, Fachbereich
Finanzen, Abteilung Grundbesitzabgaben, Miselohestraße 4, 51379 Leverkusen
oder als PDF eingescannt und unterschrieben an abfall@stadt.Leverkusen.de zu
richten.

mailto:abfall@stadt.Leverkusen.de


(7) Anträge auf zusätzliche Abfuhren gem. § 6 Abs. 4 lit. a) (Zusatzleerungen)
schriftlich und unterschrieben an die AVEA GmbH & Co. KG, Im Eisholz 3, 51373
Leverkusen zu richten.

§ 9
Gebührenerhebung und Fälligkeit 

(1) Die Gebühren nach § 6 Abs. 1 sowie die Gebührenermäßigung gem. § 6 Abs. 7
dieser Satzung werden durch Heranziehungsbescheid für ein Jahr im Voraus
erhoben. Die Fälligkeit richtet sich nach den Vorschriften über die Heranziehung
zur Grundsteuer nach dem Grundsteuergesetz in der jeweils geltenden Fassung.
Bei Wohnungs- und Teileigentum wird die Gebühr für die Gemeinschaft
festgesetzt und der Heranziehungsbescheid an den nach dem
Wohnungseigentumsgesetz bestellten Verwalter gerichtet werden. Bei
Entsorgungsgemeinschaften werden die Grundgebühren bei jedem
nutzungspflichtigen Grundstückseigentümer festgesetzt. Die Leistungsgebühren
werden für die Entsorgungsgemeinschaft gemeinschaftlich festgesetzt.

(2) Die Gebühren nach § 6 Abs. 4 und 5 dieser Satzung werden durch einen
besonderen Heranziehungsbescheid erhoben. Die Gebühr wird einen Monat
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

(3) Die Gebühren nach § 6 Abs. 6 dieser Satzung werden durch den Erwerb eines
Restmüllsackes beglichen.

(4) Die Gebühren nach § 7 dieser Satzung werden bei Überlassung an der jeweiligen
Anlieferungsstelle oder vor Ort fällig.

(5) Die Bescheide können auch die Aufforderung zur Zahlung anderer
Gemeindeabgaben enthalten.

§ 10
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Leverkusen vom 22. Dezember 1993 
außer Kraft. 

- 01. Änderung beschlossen vom Rat der Stadt Leverkusen am 11.12.2023
- Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Leverkusen am 18.12.2023

- 02. Änderung beschlossen vom Rat der Stadt Leverkusen am 16.12.2024
- Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Leverkusen am 20.12.2024

- 03. Änderung beschlossen vom Rat der Stadt Leverkusen am 15.12.2025
- Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Leverkusen am 19.12.2025



Anlage 1 zur Satzung vom  zur 3. Änderung der Gebührensatzung vom 12. Dezember 2022 zur Satzung über die Abfallentsorgung 

in der Stadt Leverkusen

Gebühr gem. § 6 Abs. 1 b) der Gebührensatzung

Leerungsrhytmus

Restmüllbehälter in Liter 14 täglich 4wöchentlich* wöchentlich**

40 137,95 € 68,98 € 317,77 € 

60 206,93 € 103,46 € 476,65 € 

80 275,90 € 635,53 € 

120 413,85 € 953,30 € 

240 827,70 € 1.906,60 € 

660 2.276,19 € 5.243,15 € 

770 2.655,55 € 6.117,01 € 

1100 3.793,64 € 8.738,59 € 

2500 8.621,92 € 19.860,43 € 

5000 17.243,83 € 39.720,86 € 

Bei der 4wöchentlichen und der wöchentlichen Leerung handelt es sich um Ausnahmeregelungen. Diese sind nicht für jedes Grundstück wählbar.

* Die 4wöchentl. Leerung ist nur wählbar bei Einpersonengrundstücken und gleichzeitiger Nutzung von nur einem 40- oder 60-L Restmüllbehälter.

** Die wöchentliche Leerung ist nur wählbar, sofern Standplatzprobleme oder hygienische Gründe vorhanden sind.

Gebühr gem. § 6 Abs. 4 der Gebührensatzung

je Zusatzleerung Restmüll Wertstoff (Papier/Kartonage)

40 8,02 € 

60 12,03 € 

80 16,04 € 

120 24,06 € 7,82 € 

240 48,12 € 15,64 € 

660 132,32 € 43,01 € 

770 154,37 € 50,18 € 

1100 220,53 € 71,69 € 

2500 501,20 € 162,93 € 

5000 1.002,40 € 325,87 € 

* falsch befüllte Biotonnen oder Altpapier/Kartonage-Behälter werden als Zusatzleerung Restmüll berechnet.

15.12.2025



Anlage 1 zur Satzung vom  zur 3. Änderung der Gebührensatzung vom 12. Dezember 2022 zur Satzung über die Abfallentsorgung 

in der Stadt Leverkusen

Gebührenermäßigung gem. § 6 Abs. 7 der Gebührensatzung

Gebührenermäßigung Eigenkompostierung bei

Restmüllbehälter in Liter für 

Regelvolumen 14 täglicher Leerung 4-wöchentlicher Leerung wöchentlicher Leerung

40 19,31 € 9,66 € 34,00 € 

60 28,97 € 14,48 € 50,99 € 

80 38,63 € 67,99 € 

120 57,94 € 101,99 € 

240 115,88 € 203,97 € 

660 318,67 € 560,92 € 

770 371,78 € 654,41 € 

1100 531,11 € 934,86 € 

2500 1.207,07 € 2.124,69 € 

5000 2.414,14 € 4.249,38 € 

Die Gebührenermäßigung für Eigenkompostierung bemisst sich

nach der/den zu wählenden Restmülltonne/n, die für das Regelvolumen

der Teilnehmenden an der Eigenkompostierung mindestens bereitzustellen sind.

Bei Einwohnern beträgt das Regelvolumen 30 L für 14 Tage je Einwohner (s. § 11 Abs. 1 der Abfallentsorgungssatzung).

Gebühr gem. § 6 Abs. 1 c) der Gebührensatzung

Zusatzvolumen Altpapier/Kartonagen je Liter 0,06517 € 

15.12.2025



Nummer Menge Gebühr

1 zusätzliche Sperrmüllentsorgung bis 5 m³ 82,00 €

2 Wunschtermin Sperrmüllentsorgung 54,00 €

Nummer Folgende Abfälle werden in haushaltsüblichen Mengen angenommen: Menge Gebühr

3 Altreifen Auto oder Motorrad mit und ohne Felge bis zu 10 Reifen (keine Gewerbebetriebe) je Reifen 6,00 €

4 Asbestabfälle (doppelt staubdicht in PE-Folie verpackt,

max. Annahmegröße 1x1m)

bis 100 Kg 40,00 €

5 Blumenkasten, Blumentopf (Asbest) (doppelt staubdicht in PE-Folie verpackt, max. Annahmegröße 

1x1m)

je Stück 4,50 €

6 Automobilglas je Scheibe 3,50 €

7 Flachglas (z.B. Fensterglas, Sicherheitsglas, Isolierglas bis 1,5m
2 je Stück 3,50 €

8 Baumischabfälle (Bauschutt mit Verunreinigungen wie z. B. Holz, Kabel, Folie, Tapete sowie 

Zement, Putz in Säcken, Gasbeton, Ytonsteine, Glasbausteine, Sand, Mutterboden)

je Sack Zement, Putz, 

Estrich

8,00 €

9 Baumischabfälle (Bauschutt mit Verunreinigungen wie z. B. Holz, Kabel, Folie, Tapete sowie 

Zement, Putz in Säcken, Gasbeton, Ytonsteine, Glasbausteine, Sand, Mutterboden)

je PKW (PKW Pauschale) 

*1

35 € (350,00 €/t)

10 Bauschutt (Fliesen, Steine, Geschirr, Beton, ohne Verunreinigungen) je PKW (PKW Pauschale) 

*1

20 € (200,00 €/t)

11
Elektrogeräte und Elektronikschrott, (z. B. Fernseher, Waschmaschinen, Computer, 

Bohrmaschinen, Kühlschränke, Fön, Kaffeemaschine etc.) 
je nach Sortieraufwand 

zwischen

0,00 € *2 und 

25,00 €

€ je 15 Minuten

Anlage 2 zur Satzung vom   zur 3. Änderung der Gebührensatzung vom 12. Dezember 2022 zur Satzung über die Abfallentsorgung

Sondergebühren gem. § 5 Abs 2 der Gebührensatzung

Diese Tarife gelten nur für die an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Einwohner, Gewerbebetriebe und sonstigen Nutzer

Leistungsangebot am AVEA Wertstoffzentrum

15.12.2025



Nummer Leistung Menge Gebühr

12 Grünschnitt bis 1m³ (Länge max. 1 m, ø max. 10 cm), keine Annahme von Wurzeln oder Stämmen 0,00  € *2/4

13 Grünschnittmengen über 1m³ und Grünschnitt von Gewerbebetrieben bitte am Biomassezentrum 

in Burscheid-Heiligeneiche abgeben

je m³ 8,00 €

14 Holz, nicht schadstoffbelastet (z.B. Bauholz, Laminat, Obstkisten, etc. je PKW (PKW Pauschale) 

*1

20 € (200,00 €/t)

15 Holz, schadstoffbelastet (z. B. behandeltes Altholz aus dem Außenbereich wie Fenster, Türen, mit 

Holzschutzmitteln behandeltes Material wie z.B. Jägerzaun, Bahnschwellen)

je PKW (PKW Pauschale) 

*1

35 € (350,00 €/t)

16 Mineralfaserabfälle (staubdicht in verschlossenen Säcken (120 l)) max. 2 Säcke je Sack 25,00 €

17 PVC-Fenster, -Türen (bis 2 m², max. Annahmeabmessung 2 x 2 m) je Stück 15,00 €

18 PVC-Rolladenpanzer je Stück 15,00 €

19 Restmüllsack (beliebiger Sack bis max. 70 L) je Stück 9,28 €

20 Rigips *1 je PKW (PKW Pauschale) 35 € (350,00 €/t)

21 Sperrmüll bis 5 m
3
 (haushaltsübliche sperrige Abfälle, die nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in 

die Restmülltonne passen).

0,00 € *2/3

Hinweis: kleinteiliges Material in Säcken und Kisten gilt nicht als Sperrmüll. Gleiches gilt für 

Tapeten, Renovierungsabfälle, Kleinmaterial usw. Hier erfolgt die Abrechnung als Restmüll. 

Laminat: siehe
Die Abgabe von Restmüll ist nur in vorher erworbenen städtischen Restmüllsäcken zulässig.

*1 je Pauschale max.100 kg Anliefermenge

*2 kostenfreie Annahme nur in haushaltsüblichen Mengen!

*3 nur für Leverkusener Bürger*innen/Betriebe kostenfrei, sonst 250,00 €/ t

*4 Freimenge gilt nur für Leverkusener Bürger*innen/Betriebe



Nummer Folgende Abfälle werden angenommen: Menge Gebühr

1 Abfälle mit anorganischen Chemikalilen je Kg. 4,00 €

2 Abfälle mit organischen Chemikalien je Kg. 4,00 €

3 Altlacke, Altfarben je Kg. 1,10 €

4 Altmedikamente je Kg. 1,10 €

5 Aufsaug- und Filtermaterial je Kg. 1,10 €

6 Behälter mit gefährlichen Stoffen z.B. Spraydosen je Kg. 1,10 €

7 Bleiakkus je Kg. 0,00 €

8 Lkw-Bleiakkus je Kg. 6,00 €

9 Emulsionen je Kg. 1,10 €

10 Feuerlöscher (Gase in Druckbehältern) je Kg. 2,80 €

11 Gaskartuschen je Kg. 2,80 €

12 Fotochemikalien (Entwickler, Fixierer) je Kg. 1,80 €

13 Glasbruch (Leuchtstoffröhren) je Kg. 4,00 €

14 Laborchemikalien je Kg. 4,00 €

15 Lachgasbehälter je Kg. 0,00 €

16 Laugen je Kg. 4,00 €

17 Leuchtstoffröhren (alle Formen) je Stück 0,30 €

18 Lösemittel im 60l Fass je Kg. 3,50 €

19 Lösemittel in ASP je Kg. 3,50 €

20 nichtchlorierte Maschienenöle je Kg. 1,50 €

21 Nickel-Cadmium-Akku je Kg. 5,50 €

22 PCB-haltige Kleinkondensatoren/ -trans formatoren je Kg. 12,00 €

23 Pestizide je Kg. 4,00 €

24 Pikrinsäure je Stück 200,00 €

25 Quecksilberhaltige Abfälle je Kg. 13,90 €

Für an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossene Gewerbebetriebe sind 20 kg bzw. 20 L  pro Jahr kostenfrei.

Darüber hinausgehende Mengen sind jedoch gebührenpflichtig.

Preisliste AVEA Schadstoffannahmestelle

Anlieferungen privater Haushalte bis 20 kg bzw. 20 L sind als Bestandteil der kommunalen Abfallentsorgungsgebühr kostenfrei.



26 Reaktions- und Destillationsabfälle je Kg. 2,50 €

27 Säuren je Kg. 3,50 €

28 Tonerabfälle je Kg. 1,10 €

29 Trockenbatterien je Kg. - €

30 Lachgas (restentleert) je Stück 0,00 €

Nummer Sonstige Preise Schadstoffentsorgung Menge Gebühr

1 Übernahmeschein je Stück 10,50 €

2 Begleitschein je Stück 14,00 €

3 Verkauf Sicherheitsbehälter 30l je Stück 18,00 €

4 Verkauf Sicherheitsbehälter 60l je Stück 22,00 €

5 Verkauf Sicherheitsbehälter 120l je Stück 27,50 €

6 Behältermiete (z.B. ASP, IBC) 20,50 €

7 Anfahrtspauschale AVEA-Schadstoffmobil 120,00 €

8 Sortierkosten je 15 Minuten 25,00 €

Preisliste AVEA Schadstoffannahmestelle
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